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Hintergrund  

Am 14. Februar 2012 ist das Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzrechtes in 
Kraft getreten. Im Bereich Haus- und Kleingarten (HuK) haben sich dadurch Verän-
derungen ergeben, u. a. durch die Unterscheidung in berufliche und nicht-berufliche 
Anwender. Die Eignungskriterien für Pflanzenschutzmittel, die für den nicht-beruf-
lichen Anwender, d. h. den Freizeitgärtner, zulässig sind, werden derzeit überarbei-
tet. Die aktuelle politische Diskussion ist sehr einseitig auf die Risiken des Pflanzen-
schutzes im privaten Bereich fokussiert. Daher werden deutliche Verschärfungen und 
damit Einschränkungen für die Verfügbarkeit von Produkten für den Haus- und 
Kleingarten befürchtet. 
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Die Position der unterzeichnenden Verbände 

Der private Garten erlebt in den letzten Jahren eine Renaissance. Die Anzahl der 
deutschen Haushalte mit Garten wird auf 17 Millionen geschätzt. Etwa 3,4 Millionen 
Freizeitgärtner sind in Vereinen und Verbänden organisiert. 

Die Verbände des Freizeitgartenbaus bekennen sich zum naturgemäßen Gärtnern. 
Wenn andere Methoden versagen, ist der chemische Pflanzenschutz jedoch 
Bestandteil des Gesamtkonzeptes zum integrierten Pflanzenschutz im Haus und 
Garten. Entsprechend dem Prinzip „So wenig wie möglich – so viel wie nötig“ sind 
die eingesetzten Mengen an Wirkstoffen und Produkten sehr gering. 

Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten (HuK) müssen schon seit vielen 
Jahren besonders strengen Eignungskriterien genügen. Spezielle Formulierungen, 
Dosiersysteme und Verpackungen gewährleisten eine sichere Anwendung der Mittel. 
Ein Selbstbedienungsverbot mit Beratungspflicht stellt sicher, dass der Anwender 
das richtige Mittel für sein Problem erhält und über die korrekte Anwendung infor-
miert ist. Im europäischen Vergleich macht Deutschland also bereits jetzt äußerst 
strenge Vorgaben. 

Auch sind in den vergangenen Jahren weder Personen- (Vergiftungsfälle) noch 
Umweltschäden durch die Anwendung von für den HuK zugelassenen Pflanzen-
schutzmitteln zu verzeichnen gewesen. Den ärgerlichen Fehlanwendungen von Her-
biziden auf befestigten Wegen und Plätzen außerhalb einer gärtnerischen Nutzung 
ohne „Sondergenehmigung“ ist durch eine Verschärfung im neuen Pflanzenschutz-
gesetz entschieden entgegen getreten worden.   

Die Verbände des Freizeitgartenbaus haben schon immer auf gezielte, sachkundige 
Beratung ihrer Mitglieder gesetzt. Regelmäßige Weiterbildung und Schulung gehören 
hier zum Selbstverständnis. Anstelle weiterer Restriktionen sprechen sich die unter-
zeichnenden Verbände entschieden für eine nachhaltige Sensibilisierung der 
Anwender durch gezielte Informationen und Bildungsmaßnahmen aus.  

Die aktuelle politische Diskussion ist einseitig auf die Risiken des Pflanzenschutzes 
im privaten Bereich fokussiert. Den Anwendern wird dabei ungerechtfertigter Weise 
oft verantwortungsloses Handeln unterstellt. Die Anwender, Hersteller und Händler 
von Pflanzenschutzmitteln für den HuK sind sich der besonderen Anforderungen an 
das Schutzniveau im privaten Bereich bewusst. Gemeinsam erarbeiten sie deshalb 
eine Leitlinie für den integrierten Pflanzenschutz im HuK. Elemente dieser Leitlinie 
sind Konzepte für eine Fachberatung, Informationsbereitstellung, Diagnosehilfen 
u. a.  

Die Verbände des Freizeitgartenbaus wenden sich gegen weitere Restriktionen, die 
die Auswahl an Mitteln weiter einschränken und damit nicht nur die wissenschaftlich 
belegte Artenvielfalt, sondern auch gartenkulturelle Werte und persönliches Eigen-
tum gefährden. Vielmehr ist der maßvolle Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch im 
HuK-Sektor erforderlich, um das Kulturgut Garten bewahren zu können. Eine noch 
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weitere Einschränkung der Mittelpalette im Haus- und Kleingartensektor birgt hin-
gegen die Gefahr, dass manche Anwender aus der Not heraus zu illegalen Lösungen 
greifen könnten.   

Trotz der bestehenden weitreichenden Regulierungen und Sicherheitsmaßnahmen 
arbeiten Bewertungsbehörden und BMELV ohne fachliches Erfordernis offensichtlich 
derzeit an weiteren Restriktionen für HuK-Produkte. In die Diskussionen wurden bis-
her weder Anwender, Hersteller noch Handel einbezogen.  

Ein Verbot bestimmter Produktgruppen oder gar der gesamten privaten Anwendung 
ist sachlich nicht erforderlich und wäre rein politisch motiviert. Die Unterzeichner 
erachten eine solche Vorgehensweise als unangemessen und im Ergebnis nicht 
zielführend. 

Die betroffenen Verbände kritisieren entschieden die mangelnde Transparenz des 
Prozesses und fordern den Gesetzgeber daher nachdrücklich zur partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit auf. Die Mitgestaltung der neuen HuK-Eignungskriterien durch die 
Betroffenen schafft eine breitere Basis und verbessert die Akzeptanz.  
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Verzeichnis der unterzeichnenden Verbände: 
 
 

Verband / Logo Name / Adresse Ansprechpartner / E-Mail 

 

BHB Handelsverband Heimwerken, 
Bauen und Garten e.V 
Hohenzollernring 14 
50672 Köln  

Jana Stange 
Jana.stange@bhb.org  

 

Bundesverband 
Deutscher Gartenfreunde e.V. 
Platanenallee 37 
14050 Berlin 
 

Jürgen Sheldon 
bdg@kleingarten-bund.de 
 

 

Bundesverband Deutscher Siedler 
und Eigenheimer e. V. 
Schleißheimer Straße 205 a 
80809 München 

Erwin Ries 
erwin.ries@t-online.de 

http://www.eigenheimerverba
nd.de 
 

 

 

Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. 
Alexander-von-Humboldtstr. 4 
53604 Bad Honnef 

Dr. Michael Henze 
m.henze@galabau.de 
 
bgl@galabau.de 
  

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 
1822 e.V. 
Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin 
 

Karl Zwermann 
info@dgg1822.de 

 

Industrieverband Agrar e.V. 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt 
 

Dr. Kathrin Bürling 
buerling.iva@vci.de  

 

Industrieverband Garten (IVG) e. V.
Gothaer Straße 27 
40880 Ratingen  

Alwin Reintjes 
reintjes@ivg.org  

 

Verband der Gartenbauvereine in 
Deutschland (VGiD)  
Hüttersdorfer Str. 29 
66839 Schmelz 
 

Monika Lambert-Debong 
sl-rlp@gartenbauvereine.de 
 

 

Verband Deutscher Garten-Center 
e.V. 
Carl-Bosch-Str. 19 
53501 Grafschaft-Ringen 

Peter Botz 
verband@garten-center.de 
botz@garten-center.de  
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Verband / Logo Name / Adresse Ansprechpartner / E-Mail 

 

Verband Wohneigentum e.V.  
Oberer Lindweg 2  
53129 Bonn 
 

Edeltraud Reitzer 
bund@verband-
wohneigentum.de;  
 
reitzer@verband-
wohneigentum.de   
 

 

Zentralverband Gartenbau e.V. 
Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin 

Dr. Hans-Joachim Brinkjans 
info@g-net.de 

 


